
Anmeldung zur Heizungs-Wärmepumpenförderung

1. Kundendaten
Familienname Vorname

PLZ, Ort PLZ Ort (falls vom Anlagenort abweichend)

Straße, Hausnummer Straße, Hausnummer (falls vom Anlageort abweichend)

Kundennummer (falls vorhanden) Telefon

Bankverbindung BIC: IBAN:

2. Daten zur Wärmepumpe
Beheizte Wohnfläche [m²] Wärmebedarf [kW] gem. DIN 4108

Fabrikat und Type Elektrische Anschlussleistung der Wärmepumpe 1

Wärmequelle [Erd-Kollektor in m², Erd-Sonde in m] Gesamtanschlussleistung einschl. Hilfsbetriebe [kW]

3. Förderung: gültig im Versorgungsgebiet der EGS vom 01.01.2023 bis 31.12.2027
(Beträge in Euro inkl. der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer)

 Zutreffendes bitte ankreuzen
 Neubau €   250,--
 Sanierung 1 (Ersatz einer bestehenden Wärmepumpenanlage durch eine neue) €   250,--
 Sanierung 2 (Nachträglicher Einbau einer Wärmepumpenanlage in bestehende Gebäude) €   250,--
Altes Heizsystem:

 Öl

 Gas

 Pellets

 Stückholz

 Fernwärme  Elektr. Direktheizung

 Sonstige: ...................

4. Förderungsbedingungen
a. Die Förderung bezieht sich auf neue, hochqualitative Wärmepumpen-Anlagen, die Wärme für die Raumheizung liefern.
b. Die Auszahlung erfolgt in jährlichen Teilbeträgen über 5 Jahre mit der Jahresstromrechnung der EGS an den oben genannten

Stromkunden.
c. Die Beantragung muss im Jahr der Inbetriebnahme der Anlage erfolgen.
d. Bei Versorgung der Wärmepumpe durch Eigenstrom entfällt die Förderung  (z. B: PV-Anlage mit Eigenverbrauch)
e. Die Wärmepumpenanlage muss sich im Gebiet des Netzbetreibers EGS befinden.
f. Die Wärmepumpenanlage befindet sich im Gebiet des Netzbetreibers EGS.
g. Die EGS behält sich die Auswahl der zu fördernden Anlagen sowie Änderungen der Förderungsbedingungen und der

Förderhöhe vor. Ein Rechtsanspruch auf eine Förderung besteht nicht.
h. Mitarbeiter der EGS dürfen nach Voranmeldung die Anlage besichtigen, um die Einhaltung der Förderungsbedingungen zu

überprüfen.
i. Der Kunde ist einverstanden, dass die angeführten Daten in der EDV erfasst und bearbeitet werden.
j. Bei Eigentümerwechsel  erhält der neue Eigentümer die restliche Fördersumme, vorausgesetzt die EGS wird über den Verkauf

in Kenntnis gesetzt.
k. Der Anmeldeantrag muss vom Betreiber der Wärmepumpe ausgefüllt und der EGS zugestellt werden.

5. Technische Voraussetzungen
a. Einhaltung der technischen Anschlussbedingungen der EGS
b. Messung des Stromverbrauchs der Wärmepumpe über einen separaten Stromzähler, der von der EGS kostenlos beigestellt wird
c. Möglichkeit für die EGS, die Versorgung der Anlage am Mittag und am Abend für jeweils bis 2 Stunden zu unterbrechen

(Wärmepumpen mit EVU-Sperreingang mit Steuerleitung bis in den Hauselektroverteiler)
d. Anforderungen an die Vorlauftemperatur: Neuanlage max. 35 °C / Sanierung max. 50 °C.
e. Einhaltung der COP Richtwerte laut Gütesiegel D-A-CH.

6. Erklärung
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben und die Erfüllung der
Förderungsbedingungen.

              Ort       Datum        Unterschrift des Kunden

              Ort       Datum Unterschriften EGS (Dieter Matheis)


